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1 GELTUNG VON ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
(AGB)  
 

a) Die Folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
gegenwärtigen und künftigen Verträge zwischen dem Auftraggeber und dem 
Technischen Büro- Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Günter Humer GmbH. 

b) Abweichungen von diesen Bedingungen und Insbesondere auch Bedingungen 
des Auftraggebers gelten nur, wenn sie vom Technischen Büro- Ingenieurbüro 
ausdrücklich und schriftlich anerkannt und bestätigt werden. 

c) Soweit die Verträge mit Verbrauchern i.S. des KSchG abgeschlossen werden, 
gehen die zwingenden Bestimmungen dieses Gesetzes den folgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. 

d) Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde, gelten unsere, 
unter www.ib-humer.at einsehbaren AGB. Unser Vertragspartner stimmt zu, 
dass im Falle der Verwendung von AGB durch ihn im Zweifel von unseren 
Bedingungen auszugehen ist, auch wenn die Bedingungen des 
Vertragspartners unwidersprochen bleiben. Vertragserfüllungshandlungen 
unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren 
Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Verbleiben bei der 
Vertragsauslegung dennoch Unklarheiten, so sind diese in der Weise 
auszuräumen, dass jene Inhalte als vereinbart gelten, die üblicherweise in 
vergleichbaren Fällen vereinbart werden.  

 

2 ANGEBOT, NEBENABREDEN 
 

a) Die Angebote des Technischen Büros- Ingenieurbüros sind, sofern nichts 
anderes angegeben ist, freibleibend und zwar hinsichtlich aller angegebenen 
Daten einschließlich des Honorars. Durch die schriftliche Annahme durch den 
Auftraggeber binden wir uns an das angegebene Honorar. 

b) Enthält eine Auftragsbestätigung des Technischen Büros- Ingenieurbüros 
Änderungen gegenüber dem Auftrag, so gelten diese als vom Auftraggeber 
genehmigt, sofern dieser nicht unverzüglich schriftlich widerspricht. 

c) Vereinbarungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. 
 

3 AUFTRAGSERTEILUNG 
 

a) Art und Umfang der vereinbarten Leistung ergeben sich aus Vertrag, 
Vollmacht und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

b) Änderungen und Ergänzungen des Auftrags bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung durch das Technische Büro-Ingenieurbüro um Gegenstand des 
vorliegenden Vertragsverhältnisses zu werden. 

c) Das Technische Büro-Ingenieurbüro verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen 
Durchführung des ihm erteilten Auftrags nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik und den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit. 
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d) Das Technische Büro-Ingenieurbüro kann zur Vertragserfüllung andere 
entsprechend Befugte heranziehen und diesen im Namen und für Rechnung 
des Auftraggebers Aufträge erteilen. Das Technische Büro-Ingenieurbüro ist 
jedoch verpflichtet, den Auftraggeber von dieser Absicht schriftlich zu 
verständigen und dem Auftraggeber die Möglichkeit einzuräumen, dieser 
Auftragserteilung an einen Dritten binnen 10 Tagen zu widersprechen. 

e) Das Technische Büro-Ingenieurbüro kann auch zur Vertragserfüllung andere 
entsprechend Befugte als Subplaner heranziehen und diesen im Namen und 
für Rechnung des Technischen Büros- Ingenieurbüros Aufträge erteilen. Das 
Technische Büro-Ingenieurbüro ist jedoch verpflichtet den Auftraggeber 
schriftlich zu verständigen, wenn es beabsichtigt, Aufträge durch einen 
Subplaner durchführen zu lassen, und dem Auftraggeber die Möglichkeit 
einzuräumen, dieser Auftragserteilung an den Subplaner binnen einer Woche 
zu widersprechen; in diesem Fall hat das Technische Büro-Ingenieurbüro den 
Auftrag selbst durchzuführen. 

 

4 SCHUTZ VON PLÄNEN UND UNTERLAGEN / 
GEHEIMHALTUNG  
 

a) Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen wie Prospekte, 
Kataloge, Muster, Präsentationen und ähnliches bleiben unser geistiges 
Eigentum. Jede Verwendung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, 
Veröffentlichung und Zuverfügungstellung einschließlich des auch nur 
auszugsweise Kopierens, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. 

b) Pläne, Prospekte, Berichte, Technische Unterlagen und dgl. des Technischen 
Büros- Ingenieurbüros sind urheberrechtlich geschützt. Jede gänzliche oder 
teilweise Veröffentlichung ist nur mit Zustimmung des Technischen Büros- 
Ingenieurbüros zulässig; ebenso die Weitergabe und die wiederholte Nutzung, 
durch Dritte oder den Auftraggeber selbst. 

c) Das Technische Büro-Ingenieurbüro ist berechtigt, der Auftraggeber 
verpflichtet, bei Veröffentlichungen und Bekanntmachungen über das Projekt 
den Namen (Firma, Geschäftsbezeichnung) des Technischen Büros- 
Ingenieurbüros anzugeben. 

 

5 HONORAR 
 

a) Wir sind berechtigt, die von uns zu erbringende Werkleistung mangels anderer 
Vereinbarung nach dem tatsächlichen Anfall und dem uns daraus 
entstandenen Aufwand in Rechnung zu stellen. Diese Rechnungen sind 
binnen 14 Tagen ab Rechnungseingang zu bezahlen. Für jede Arbeitsstunde 
einschließlich Wegzeiten werden € 80,- in Rechnung gestellt. Angefangene 
Stunden auch von Wegzeiten werden als volle Stunde verrechnet. Wird gegen 
unsere Rechnung binnen 2 Wochen kein begründeter Einspruch schriftlich 
erhoben, gilt sie jedenfalls als genehmigt. Wird sind ausdrücklich berechtigt, 
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auch Teilabrechnungen vorzunehmen, sofern die Leistungen in Teilen 
erbracht werden. Alle von uns genannten Preise sind, sofern nicht anderes 
ausdrücklich vermerkt ist, exklusive Umsatzsteuer zu verstehen. Im 
Verrechnungsfalle wird die gesetzliche Umsatzsteuer zu diesen Preisen 
hinzugerechnet. 

b) Die Kompensation mit allfälligen Gegenforderungen, aus welchen Grund auch 
immer, ist unzulässig. 

 

6 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN (FÄLLIGKEIT, TEILZAHLUNG, 
SKONTO)  
 

a) Ein Skontoabzug wird nur im Rahmen und aufgrund einer entsprechenden 
Vereinbarung anerkannt. 

b) Das Honorar ist binnen 14 Tagen ab Rechnungseingang zu bezahlen. 
c) Die Zahlung ist nur dann als rechtzeitig erfolgt anzusehen, wenn der Betrag 

am Fälligkeitstag eingelangt bzw. unserem Konto gutgeschrieben wurde. 
Wenn der Auftraggeber auch nur eine Teilzahlung nicht innerhalb der für 
einen Skontoabzug vereinbarten Zahlungsfrist erbringt, verliert er seinen 
Skontoanspruch nicht nur hinsichtlich dieser Teilzahlung, sondern auch 
hinsichtlich aller bereits geleisteten oder erst später zu erbringenden 
Zahlungen. 

 

7 VERZUGSZINSEN  
 

Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Käufers/Werkbestellers sind 
wir berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 10 % über dem Basiszinssatz 
jährlich zu verrechnen; hierdurch werden Ansprüche auf Ersatz 
nachgewiesener höherer Zinsen nicht beeinträchtigt. 

 

8 MAHN- UND INKASSOSPESEN  
 

Der Vertragspartner/Kunde verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, selbst 
bei unverschuldetem Zahlungsverzug, die uns entstehenden Mahn- und 
Inkassospesen, soweit sie zu zweckentsprechender Rechtsverfolgung 
notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen sind, zu ersetzen, 
wobei er sich im Speziellen verpflichtet, im Falle der Beiziehung eines 
Inkassobüros die uns dadurch entstehenden Kosten, soweit diese nicht die 
Höchstsätze der Inkassobüros gebührenden Vergütungen laut Verordnung 
des BMWA überschreiten, zu ersetzen.  
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9 EIGENTUMSVORBEHALT  
 

Das Werk bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller 
Kosten und Spesen unser Eigentum. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, 
wenn uns diese rechtzeitig vorher unter Anführung des Namens bzw. der 
Firma und der genauern Geschäftsanschrift des Käufers bekannt gegeben 
wurde und wir der Veräußerung zustimmen. Im Falle unserer Zustimmung gilt 
die Kaufpreisforderung als an uns abgetreten und sind wir jederzeit befugt, 
den Drittschuldner von dieser Abtretung zu verständigen.  
 

10 ERFÜLLUNGSORT  
 

Erfüllungsort ist der Standort des Technischen Büros sowohl für unsere 
Leistung als auch die Gegenleistung: Geboltskirchen Nr. 70, 4682 
Geboltskirchen, Öberösterreich  

 

11 RÜCKTRITT VOM VERTRAG 
 

a) Ein Rücktritt vom Vertrag ist nur aus wichtigem Grund zulässig. 
b) Bei Verzug des Technischen Büros-Ingenieurbüros mit einer Leistung ist ein 

Rücktritt des Auftraggebers erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist 
möglich; die Nachfrist ist mit eingeschriebenem Brief zu setzen. 

c) Bei Verzug des Auftraggebers bei einer Teilleistung oder einer vereinbarten 
Mitwirkungstätigkeit, der die Durchführung des Auftrages durch das 
Technische Büro-Ingenieurbüro  unmöglich macht oder erheblich behindert, ist 
das Technische Büro-Ingenieurbüro zum Vertragsrücktritt berechtigt. 

d) Ist das Technische Büro-Ingenieurbüro zum Vertragsrücktritt berechtigt, so 
behält dieses den Anspruch auf das gesamte vereinbarte Honorar, ebenso bei 
unberechtigtem Rücktritt des Auftraggebers. Weiters findet §1168 ABGB 
Anwendung; bei berechtigtem Rücktritt des Auftraggebers sind von diesem die 
vom Technischen Büro-Ingenieurbüro erbrachten Leistungen zu honorieren 

 

12 GEWÄHRLEISTUNG 
 

a) Gewährleistungsansprüche können nur nach Mängelrügen erhoben werden, 
die ausschließlich durch eingeschriebenen Brief binnen 14 Tage ab Übergabe 
der Leistung oder Teilleistung zu erfolgen hat. 

b) Ansprüche auf Wandlung und Preisminderung sind ausgeschlossen. 
Ansprüche auf Verbesserung bzw. Nachtrag des Fehlenden sind vom 
Technischen Büro-Ingenieurbüro innerhalb angemessener Frist, die im 
allgemeinen ein Drittel der für die Durchführung der Leistung vereinbarten 
Frist betragen soll, zu erfüllen. Ein Anspruch auf Verspätungsschaden kann 
innerhalb dieser Frist nicht geltend gemacht werden. 
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c) Das Technische Büro-Ingenieurbüro hat seine Leistungen mit der von ihm als 
Fachmann zu erwartenden Sorgfalt (§1299 ABGB) zu erbringen. 

d) Wir erbringen unsere Leistungen nach besten Wissen, jedoch weisen wir 
darauf hin, dass eine Vorhersage des Untergrundaufbaues, der 
Grundwasserverhältnisse oder der Sickerfähigkeit des Bodens mit natürlich 
bedingten Unschärfen behaftet ist und daher keine Gewähr für das Antreffen 
von Wasser, der Gesteinsinformationen oder der Eigenschaften des Gesteins 
– insbesondere die Wärmeentzugsleistung pro Laufmeter - gegeben werden 
kann.  

e) Bei Brunnen oder Grundwasserwärmepumpen, kann eine Probebohrung mit 
einen dem Stand der Technik entsprechenden Pumpversuch das Risiko 
bezüglich des Antreffen von Wassers reduzieren. Es ist auf die Jahreszeit 
Bedacht zu nehmen, um keine Falschaussage aufgrund Schmelzwasser etc. 
zu erhalten. Die Ergiebigkeit, Dauerhaftigkeit der Schüttung oder qualitative 
Beschaffenheit des Wassers kann sich mit der Zeit ändern und ist natürlichen 
Schwankungen unterworfen. Diese Risiken trägt der Auftraggeber. Für die 
Probebohrung und den Pumpversuch entstehen Kosten, die den Auftraggeber 
treffen. Das Ingenieurbüro Dipl.- Ing. Günter Humer GmbH führt keine 
Probebohrungen durch.  

f) Die Inhaltsstoffe des Wassers können nur über Probeentnahme und Analyse 
bestimmt werden, auch hier kann eine Änderung im Laufe der Jahre nicht 
ausgeschlossen werden. 

g) Wir prüfen bei Tiefensonden für Heiz- oder Kühlzwecke die Sondenlänge in 
Abhängigkeit von der Heizleistung, die nicht von uns ermittelt wird. Für die 
Richtigkeit der beigestellten Heizlastberechnung können wir keine Gewähr 
übernehmen. 

h) Es ist möglich, dass auch bei Gesteinsformationen, die üblicherweise nicht 
gasführend sind, seichte Gasvorkommen auftreten können. Die Bohrfirma 
muss daher ein Gasprüfgerät vor Ort haben und Regelmäßig auf Gas prüfen. 
Wird Gas angetroffen, hat die Bohrfirma die entsprechenden 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Dafür können dem Bauherren zusätzliche 
Kosten erwachsen. 

i) Der Untergrund kann in bestimmten Formationen zu Rutschungen neigen. 
Diese Rutschungen können eine Tiefensonde beschädigen. Wir können auf 
dieses Risiko hinweisen, aber keine Gewähr übernehmen, falls eine Sonde 
Schaden nimmt. Dieses Baugrundrisiko trifft den Bauherren. 

j) Weiteres kann eine positive Entscheidung der Behörde nicht garantiert 
werden. Bei schwierigen Rahmenbedingungen werden wir eine Voranfrage 
bei der Behörde durchführen. 

 

13 SCHADENERSATZ  
 

Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind 
ausgeschlossen; dies gilt nicht für Personenschäden. Ersatzansprüche 
verjähren in 6 Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, jedenfalls in 
5 Jahren nach Erbringung der Leistung oder Lieferung.  
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14 PRODUKTHAFTUNG  
 

Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel 
„Produkthaftung“ iSd PHG gegen uns richten, sind ausgeschlossen, es sei 
denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre 
verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.  

 

15 AUFRECHNUNG  
 

Der Vertragspartner verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt 
jedoch nicht gegenüber Verbrauchern für den Fall unserer 
Zahlungsunfähigkeit sowie für Gegenforderungen, die im rechtlichen 
Zusammenhang mit unserer Forderung stehen, gerichtlich festgestellt oder 
von uns anerkannt sind. In diesen Fällen besteht für Verbraucher die 
Möglichkeit zur Aufrechnung. 

 

16 ABTRETUNGSVERBOT  
 

Forderungen eines Verbrauchers gegen uns dürfen mangels ausdrücklicher 
schriftlicher Zustimmung nicht abgetreten werden. 

 

17 FORMVORSCHRIFTEN  
 

Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, 
Nebenabreden usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, somit auch 
der Originalunterschrift oder der sicheren elektronischen Signatur. An uns 
gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. - ausgenommen Mängelanzeigen - 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, somit auch der 
Originalunterschrift oder der sicheren elektronischen Signatur. 

 

18 RECHTSWAHL  
 

a) Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht anzuwenden, die 
Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen. 

b) Ist der Vertragspartner Verbraucher und liegen die Voraussetzungen des Art 5 
Abs 2 des europäischen Schuldvertragsübereinkommens (EVÜ) nicht, aber 
ein Fall des Art 5 Abs 4 in Verbindung mit Abs 5 EVÜ vor, so führt die 
Rechtswahl nicht dazu, dass dem Verbraucher der durch die zwingenden 
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, gewährte Schutz entzogen wird. 
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19 GERICHTSSTANDVEREINBARUNG  
 

a) Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das 
am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht örtlich zuständig. 
Wir haben jedoch das Recht, auch am allgemeinen Gerichtsstand des 
Vertragspartners zu klagen. 

b) Für alle gegen einen Verbraucher, der im Inland seinen Wohnsitz, 
gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat, wegen Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag erhobenen Klagen ist eines jener Gerichte zuständig, in 
dessen Sprengel der Verbraucher seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt 
oder Ort der Beschäftigung hat. Für Verbraucher, die im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses keinen Wohnsitz in Österreich haben, gelten die 
gesetzlichen Gerichtsstände. 

 

20 GEHEIMHALTUNG  
 
a) Das Technische Büro-Ingenieurbüro ist zur Geheimhaltung aller vom 

Auftraggeber erteilten Informationen verpflichtet. 
b) Das Technische Büro-Ingenieurbüro ist auch zur Geheimhaltung seiner 

Planungstätigkeit verpflichtet, wenn und solange der Auftraggeber an dieser 
Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse hat. Nach Durchführung des 
Auftrages ist das Technische Büro-Ingenieurbüro berechtigt, das 
vertragsgegenständliche Werk gänzlich oder teilweise zu Werbezwecken zu 
veröffentlichen, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist. 

 

21 SCHIEDSGERICHTSVEREINBARUNG 
SCHIEDSGERICHTSBARKEIT  

 
a) Inländische Schiedsgerichtsbarkeit: Alle aus dem vorliegenden Vertrag sich 

ergebenden Streitigkeiten werden vom ständigen Schiedsgericht der 
Wirtschaftskammer in OÖ nach der für dasselbe geltenden 
Schiedsgerichtsordnung von einem Schiedsrichtersenat endgültig 
entschieden.  

 
b) Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der WKÖ: Alle Streitigkeiten, die sich 

aus diesem Vertrag ergeben oder sich auf dessen Verletzung, Auflösung oder 
Nichtigkeit beziehen, werden nach der Schieds- und Schlichtungsordnung des 
internationalen Schiedsgerichts der Wirtschaftskammer Österreich in Wien 
(Wiener Regeln) von einem oder mehreren gemäß diesen Regeln ernannten 
Schiedsrichtern endgültig entschieden.  
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22 ELEKTRONISCHE RECHNUNGSLEGUNG  
 

Unser Kunde ist damit einverstanden, dass Rechnungen an ihn auch 
elektronisch erstellt und übermittelt werden, wenn sie mit sicherer 
elektronischer Signatur erstellt werden.  

 

23 VERZUGSZINSEN BEI KREDITGESCHÄFTEN MIT 
VERBRAUCHERN  
 

Bei Kreditgeschäften mit Konsumenten belaufen sich die Verzugszinsen auf 
den für die vertragsgemäße Zahlung vereinbarten Zinssatz zuzüglich 5 
Prozentpunkte per anno. 

 


